
SATZUNG

der
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in Grünwald

nach dem Stand gemäß der Beschlussfassung in der Niederschrift vom
27. Juli 2020 über die Hauptversammlung vom 30. Juni 2020
- UR.Nr. 1072/2020 H des Notars Dr. Stefan Heinze in Köln -.



(2)

DF Deutsche Forfait AG

Satzung

der

DF Deutsche Fortfait Aktiengesellschaft
(nachfolgend „Gesellschaft“ genannt)

Firma, Sitz und Geschäftsjahr

Die Gesellschaft führt die Firma

DEF Deutsche Fortfait Aktiengesellschaft

Der Sitz der Gesellschaft ist Grünwald.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Ss2
Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der An- und Verkauf von

Forderungen; die Vermittlung dieser Geschäfte, die Bera-
tung von Unternehmen bei Außenhandelsgeschäften und sämt-
liche damit zusammenhängende Tätigkeiten.

Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte durchführen,

1)

(2)

(3)

(1

die den Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar
zu dienen geeignet sind.



(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen zu

erwerben, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen und
für diese tätig zu werden. Sie darf Zweigniederlassungen
im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft ist außer-
dem ermächtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in ver-

bundene Unternehmen auszugliedern oder verbundenen Unter-
nehmen zu überlassen und sich auf das Halten von Beteili-
gungen an diesen Unternehmen zu beschränken.

Ss 3

Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich
im Bundesanzeiger, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas an-

deres bestimmt.

s4
Grundkapital

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt

EUR 11.887.483,00

und ist eingeteilt in 11.887.483 Stammaktien ohne Nennbe-
trag. Die Aktien lauten auf den Namen. Die Aktionäre ha-
ben der Gesellschaft zur Eintragung ins Aktienregister,
soweit es sich um natürliche Personen handelt, ihren Na-
men, ihre Anschrift und ihr Geburtsdatum, soweit es sich
um juristische Personen handelt, ihre Firma, ihre Ge-
schäftsanschrift und ihren Sitz, sowie in jedem Fall die
Zahl der von ihnen gehaltenen Aktien und ihre elektroni-
sche Postadresse anzugeben, sofern sie eine solche besit-
zen. Die Gesellschaft ist berechtigt, den eingetragenen



Aktionären mit deren Zustimmung Informationen im Wege der
Datenfernübertragung zu übermitteln.

Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Er-
neuerungsscheine bestimmt der Vorstand. Ein Anspruch des
Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils besteht nicht.
Über mehrere Aktien eines Aktionärs oder über alle Aktien
kann auch eine Urkunde ausgestellt werden. Die Ausgabe
von Einzel- und Sammelurkunden kann auch von der Kosten-
übernahme durch den jeweiligen Aktionär abhängig gemacht

(2)

werden.

Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neu-

er Aktien abweichend von S$S 60 Abs. 2 AktG bestimmt wer-

den. Werden neue Aktien nach Ende eines Geschäftsjahres,
jedoch vor der Beschlussfassung der Hauptversammlung über
den Gewinn dieses Geschäftsjahres, ausgegeben, können die
neuen Aktien mit Gewinnberechtigung für das Vorjahr aus-

gestattet werden.

(3)

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates bis zum 6. Juli 2021 einmalig o-

der mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 5.900.000,00 gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen (einschließlich sogenannter
gemischter Sacheinlagen) durch Ausgabe von bis zu

5.900.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016) und dabei einem vom

Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu be-
stimmen. Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht
einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem oder
mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionä-
ren anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand
ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden

(4

Fällen auszuschließen:



e zur Vermeidung von Spitzenbeträgen;

e bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der
Ausgabebetrag der unter Ausschluss des Bezugsrechts
gemäß S 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen neuen Ak-
tien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet
und die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß S 186
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen neuen Aktien insge-
samt 10% des Grundkapitals nicht überschreiten, und
zwar weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum

Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese
Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während der
Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermäch-
tigungen in unmittelbarer oder entsprechender Anwen-
dung von $ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechts-
ausschluss veräußert oder ausgegeben wurden bzw. aus-

zugeben sind;

e bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbe-
sondere zum Zweck des Erwerbs eines Unternehmens, von

Unternehmensteilen, einer Beteiligung an einem Unter-
nehmen oder sonstigen wesentlichen Betriebsmitteln;

e um den Inhabern von Optionsscheinen bzw. Wandel- oder
Optionsanleihen ein Bezugsrecht in dem Umfang einzu-
räumen, wie es ihnen nach Ausübung eines Wandlungs-
oder Optionsrechts oder in Erfüllung einer Wandlungs-
pflicht als Aktionär zustehen würde;

um Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft
und mit ihr verbundener Unternehmen zu begeben sowie

e zur Bedienung von Optionsrechten, welche das Recht auf
Bezug von insgesamt maximal Stück 100.000 Aktien der
Gesellschaft begründen, und die vom Vorstand mit Zu-



stimmung des Aufsichtsrats an Vertriebspartner der
Gesellschaft ausgegeben werden.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Ak-
tienrechte, die Bedingungen der Aktienausgabe einschließ-
lich des Ausgabebetrags, festzulegen. Der Aufsichtsrat
ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem

Umfang der jeweiligen Kapitalerhöhung aus genehmigten Ka-
pital zu ändern.

(5.)Das Grundkapital ist um bis zu EUR 4.720.000,00, einge-
teilt in bis zu Stück 4.720.000 auf den Namen lautende
Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/1I).
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-
führt,

e wie die Inhaber von Wandlungsrechten oder Optionsrech-
ten der von der Gesellschaft und/oder deren unmittel-
baren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesell-
schaften aufgrund der von der Hauptversammlung vom 6.
Juli 2016 beschlossenen Ermächtigung des Vorstands
bis zum 6. Juli 2021 auszugebenen Wandel- oder Opti-
onsschuldverschreibungen von ihren Wandlungs- bzw.
Optionsrechten Gebrauch machen oder

e wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber der von

der Gesellschaft und/oder deren unmittelbaren oder
mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften bis
zum 6. Juli 2021 auszugebenden Wandelschuldverschrei-
bungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen

e und die Gesellschaft die Options- und Wandlungsrechte
nicht durch Lieferung eigener Aktien erfüllt.



Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres
an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Opti-
onsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten
entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelhei-
ten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung fest-
zusetzen.

(6.)Das Grundkapital der Gesellschaft ist bis zu EUR

1.180.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.180.000 neuen,
auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2016/II). Die bedingte Kapitalerhöhung
wird nur insoweit durchgeführt, wie der Inhaber von Opti-
onsrechten aus dem Aktienoptionsplan 2016, die von der
Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung der Hauptversamm-
lung vom 6. Juli 2016 im Zeitraum bis zum 6. Juli 2021
ausgegeben werden können, von ihren Bezugsrechten auf
Stückaktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Ge-
sellschaft die Bezugsrechte nicht durch Lieferung eigener
Aktien erfüllt. Die neuen Stückaktien nehmen von Beginn
des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Op-
tionsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhö-
hung festzulegen, es sei denn, es sollen Optionsrechte an

Mitglieder des Vorstandes ausgegeben werden; in diesem
Fall legt der Aufsichtsrat die weiteren Einzelheiten der
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung fest.



Ss 5

Organe

Organe der Gesellschaft sind:

a) Der Vorstand,

b) der Aufsichtsrat,

c) die Hauptversammlung.

Ss 6

Vorstand

(1) Der Vorstand besteht mindestens aus zwei Personen, der
Aufsichtsrat kann eine höhere Zahl festlegen oder stell-
verstretende Vorstandsmitglieder bestellen.

(2) Der Aufsichtsrat kann ein Mitglied des Vorstands zum Vor-
sitzenden oder zum Sprecher des Vorstands und ein weite-
res Mitglied zu dessen Stellvertreter ernennen.

(3) Der Aufsichtsrat gibt dem Vorstand eine Geschäftsordnung
und kann bestimmte Arten von Geschäften und Maßnahmen von

der Zustimmung des Aufsichtsrates abhängig machen.

Ss 17

Vertretung der Gesellschaft

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten

a) durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder



b) durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuris-
ten.

Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder zur Einzelvertre-
tung ermächtigen und für Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft
als Vertreter eines Dritten (Mehrfachvertretung)von den Be-
schränkungen des S 181 BGB Alt. 2 befreien.

(1)

Ss8
Zusammensetzung des Aufsichtsrates, Geschäftsordnung

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus drei Mit-
gliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden.

Gleichzeitig mit der Wahl der ordentlichen Aufsichtsrats-
mitglieder können Ersatzmitglieder gewählt werden. Ein
Ersatzmitglied tritt ein, wenn das Aufsichtsratsmitglied,
als dessen Ersatzmitglied es bestellt ist, vor Ablauf der

(2)

Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet.

Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.(3)

Ss 9

Amtszeit des Aufsichtsrates

Soweit die Hauptversammlung bei der Wahl der Aufsichts-
ratsmitglieder nichts anderes bestimmt, endet die Amts-
zeit der Aufsichtsratsmitglieder mit der Beendigung der-
jenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung des
Aufsichtsrates für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn
der Amtszeit beschließt, das Geschäftsjahr, in dem die

(1

Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet.



Jedes Mitglied des Aufsichtsrates ist berechtigt, sein
Amt unter Einhaltung einer Frist von einem Monat durch
schriftliche Erklärung gegenüber der Gesellschaft nieder-

(2)

zulegen.

Legt ein Aufsichtsratsmitglied sein Amt nieder oder
scheidet ein Aufsichtsratsmitglied aus anderen Gründen
aus, so ist alsbald eine Ersatzwahl vorzunehmen, es sei
denn, dass für das ausgeschiedene Mitglied ein Ersatzmit-

(3

glied gewählt ist.

Für die Ersatzmitglieder und die durch Ersatzwahl gewähl-
ten Mitglieder gilt die Amtszeit des ausgeschiedenen Auf-

(4

sichtsratsmitgliedes.

Ss 10

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat wählt im unmittelbaren Anschluss an sei-
ne Wahl durch die Hauptversammlung aus seiner Mitte einen
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Einer besonderen
Einladung zu dieser ersten Aufsichtsratssitzung bedarf es

(1)

nicht.

Scheidet der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder sein
Stellvertreter aus dem Aufsichtsrat aus, so ist alsbald

(2)

eine Neuwahl vorzunehmen.

Bei Verhinderung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates wer-

den dessen Rechte und Pflichten aus Gesetz, dieser Sat-
zung oder der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat von

(3

dessen Stellvertreter ausgeübt und erfüllt.
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(1)

s 11

Verfahren für Sitzungen des
Aufsichtsrates und Abstimmungen

Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden mit einer Frist
von zwei Wochen einberufen. In Eilfällen kann die Frist
angemessen abgekürzt werden. Die Einberufung hat schrift-
lich oder per Telefax, E-Mail oder Intranet unter Mittei-
lung der Tagesordnung zu erfolgen. Der Aufsichtsratsvor-
sitzende bestimmt den Sitzungsort und leitet die Sitzung.

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mit-
glieder zur Sitzung geladen sind und die Hälfte, mindes-
tens jedoch drei seiner Mitglieder - darunter der Vorsit-
zende oder sein Stellvertreter - an der Abstimmung teil-
nehmen. Die Teilnahme einzelner Aufsichtsratsmitglieder
an Sitzungen kann auch per Video- oder Telekonferenz er-

folgen. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an der
Beschlussfassung des Aufsichtsrates dadurch teilnehmen,
dass sie durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied oder
durch eine nach S 109 Abs. 3 AktG zur Teilnahme ermäch-
tigte Person ihre schriftliche Stimmabgaben überreichen

(2)

lassen.

Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die

(4

Stimme des Vorsitzenden.

Sofern kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht, können
nach dem Ermessen des Vorsitzenden Beschlüsse auch durch
Einholung schriftlicher, fernkopierter, fernmündlicher
Erklärungen oder durch Erklärungen per E-Mail oder Intra-
net gefasst werden. In diesem Falle bestimmt der Vorsit-

(3

zende eine Frist für den Eingang der Stimmen.
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(6)

(5)

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates
ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden
der Sitzung zu unterzeichnen und von der den Aufsichts-
ratsmitgliedern eine Kopie zuzuleiten ist.

Ss 12

Vergütung des Aufsichtsrates

Über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder entschei-(1
det die Hauptversammlung.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält Ersatz der ihm
bei der Ausübung seiner Amtstätigkeit erwachsenden Ausla-

(2)

gen.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält die auf einen
Auslagenersatz bzw. eine Aufsichtsratsvergütung etwaig

(3)

entfallende Umsatzsteuer erstattet.

Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten, wenn die Aktien
der Gesellschaft an einer Börse zum Handel zugelassen
sind, neben einer etwaig von der Hauptversammlung be-
schlossenen Vergütung nach Abs. 1 ein Sitzungsgeld in Hö-
he von EUR 1.000,00 für jede Aufsichtsratssitzung, an der
sie teilnehmen.

Die Gesellschaft kann zugunsten der Mitglieder des Auf-
sichtsrats eine Haftpflichtversicherung zur Absicherung
der Risiken aus der Wahrnehmung der Aufgaben (D&O Versi-
cherung) mit einer marktüblichen Gesamtprämie in angemes-
sener Höhe abschließen.
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(3)

s 13

Aufgaben des Aufsichtsrates, Ausschüsse

Der Aufsichtsrat hat die Aufgaben und Rechte, die ihm
durch das Gesetz, die Satzung oder in sonstiger Weise zu-

gewiesen werden. Dem Aufsichtsrat steht auch das Recht

(1)

zu, die Hauptversammlung einzuberufen.

Der Aufsichtsrat muß für den Einzelfall oder generell be-
stimmen, dass bestimmte Geschäfte oder Arten von Geschäf-

(2)

ten nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung
zu beschließen, die nur deren Fassung betreffen, insbe-
sondere entsprechend dem Umfang von Kapitalerhöhungen aus

(3)

bedingtem Kapital.

s 14

Einberufung der Hauptversammlung

Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, ei-
nem deutschen Börsenplatz oder einer deutschen Stadt mit

(1

mindestens 200.000 Einwohnern statt.

Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder den
Aufsichtsrat einberufen. Die Hauptversammlung ist mindes-
tens 30 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung einzuberu-
fen. Die Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage
der Anmeldefrist nach S 15 Abs. 1 der Satzung. Der Tag
der Hauptversammlung und der Einberufung sind bei der Be-

(2)

rechnung der Einberufungsfrist nicht mitzurechnen.

Die ordentliche Hauptversammlung wird innerhalb der ers-

ten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres abgehalten.
Außerordentliche Hauptversammlungen können so oft einbe-
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rufen werden, wie es im Interesse der Gesellschaft erfor-
derlich erscheint.

Ss 15
Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die
im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und
sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung bei der Gesell-
schaft angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesell-
schaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten
Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung
zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zu-
gangs sind nicht mitzurechnen. In der Einberufung der
Hauptversammlung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessene
Frist vorgesehen werden. Die Anmeldung bedarf der Text-
form (S 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer

(1

Sprache erfolgen.

Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die vollständige
oder teilweise Bild- und Tonübertragung der Hauptversamm-
lung in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise zuzu-

(2

lassen.

Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre
auch ohne Teilnahme an der Hauptversammlung ihre Stimmen
schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation ab-
geben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermäch-
tigt, Bestimmungen zum Verfahren zu treffen. Diese werden

(3)

mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.

Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionä-
re an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren

(4

Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämt-
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liche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im

Wege elektronischer Kommunikation ausüben können. Der
Vorstand ist auch ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und
zum Verfahren der Teilnahme und Rechtsausübung nach Satz
1 zu treffen. Diese werden mit der Einberufung der Haupt-
versammlung bekannt gemacht.

Ist einem Aufsichtsratsmitglied die Anwesenheit am Ort
der Hauptversammlung aus gesundheitlichen Gründen oder
aus dienstlichen Gründen im Zusammenhang mit seiner
hauptberuflichen Tätigkeit nicht möglich, so kann es in
Abstimmung mit dem Versammlungsleiter an der Hauptver-
sammlung auch im Wege der Bild- und Tonübertragung teil-

(5)

nehmen.

Ss 16
Vorsitz der Hauptversammlung

Den Vorsitz in der Hauptversammlung übernimmt der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats oder ein anderes, von ihm be-
stimmtes Aufsichtsratsmitglied. Ist der Vorsitzende ver-

hindert und hat er niemanden zu seinem Vertreter be-
stimmt, so leitet die Hauptversammlung ein vom Aufsichts-

1)

rat gewähltes Aufsichtsratsmitglied.

Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die
Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände sowie die Form
und Reihenfolge der Abstimmungen. Der Versammlungsleiter
kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich an-

gemessen beschränken. Er ist insbesondere ermächtigt, zu

Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs
einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen Haupt-
versammlungsverlauf, für einen einzelnen Tagesordnungs-

(2)

punkt oder für einen einzelnen Redner zu setzen.



(1)

- 15 -

s 17

Stimmrecht

Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht be-
ginnt mit der vollständigen Leistung der Einlage.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nach-
weis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft be-
dürfen der Textform. Die Einzelheiten für die Erteilung
dieser Vollmachten, ihren Widerruf und ihren Nachweis ge-
genüber der Gesellschaft werden mit der Einberufung der
Hauptversammlung bekannt gemacht, in der auch eine Er-
leichterung bestimmt werden kann. S$S 135 Aktiengesetz
bleibt unberührt.

(2)

s 18

Beschlussfassung

Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht
zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, und, sofern
das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit
vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des bei der Be-

(1

schlussfassung vertretenen Kapitals gefasst.

Wahlen erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit. Ist diese
im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet ein zweiter
unter denjenigen zur Wahl stehenden Personen statt, denen
die beiden höchsten Stimmzahlen zugefallen sind. Bei
gleicher Stimmenzahl wird die Wahl solange wiederholt,

(2)

bis eine Mehrheit erreicht ist.
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Ss 19

Lagebericht und Jahresabschluss
Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats

(1)Der Vorstand hat den Lagebericht und den Jahresabschluss
für das vergangene Geschäftsjahr in den ersten drei Mona-
ten eines jeden Geschäftsjahres aufzustellen. Diese Unter-
lagen sind unverzüglich nach ihrer Aufstellung zusammen

mit dem Vorschlag des Vorstandes für den Beschluss der
Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns dem

Aufsichtsrat vorzulegen.

(2) Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bericht des
Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die
Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung an

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der
Aktionäre auszulegen. Auf die Auslage kann verzichtet
werden, wenn die Unterlagen für denselben Zeitraum über
die Internetseite der Gesellschaft zugänglich sind.

(3) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich, nach Entge-
gennahme des gemäß S 171 Abs. 2 AktG vom Aufsichtsrat zu

erstattenden Berichts, in den ersten acht Monaten des Ge-
schäftsjahres über die Entlastung des Vorstands und des
Aufsichtsrats, über die Verwendung des Bilanzgewinns, über
die Wahl des Abschlussprüfers und in den im Gesetz vorge-
schriebenen Fällen über die Feststellung des Jahresab-
schlusses.

Ss 20

Gründungsaufwand

Die Gesellschaft trägt die Gründungskosten (Notar-, Gerichts-
Veröffentlichungs- sowie sonstige Kosten) in der geschätzten
Höhe von insgesamt etwa EUR 19.328,-.



Im Hinblick auf $ 181 Absatz 1 Satz 2 des Aktiengesetzes bescheinige ich
hiermit, dass die vorstehende Satzung in den abgeänderten Bestimmungen
mit dem auf Seite 1 näher bezeichneten Beschluss und in den unveränderten
Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollstän-
digen Wortlaut der Satzung übereinstimmt.

Köln, den 28. Juli 2020

L.S. gez. Dr. Heinze

Notar




